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Es ist erfreulich, welchen Stellen-
wert Glaserzeugnisse allgemein
und im besonderen in den letzten
Jahren nicht nur in den Kreisen 
der Planung und Ausführung, son-
dern auch bei den überwachenden,
behördlichen Stellen erlangt ha-
ben. Anlagen und Gebäude werden
gewissenhaft geplant und der Ge-
fährdungsgrad der häufig in Ver-
bindung mit dem Werkstoff Glas
genannt wird, mit berücksichtigt.
Und schon bei der Planung von
Gebäuden und Gebäudeteilen er-
geben sich Fragen über Fragen,
was insbesondere den Einsatzbe-
reich oder das Leistungvermögen
eines auszuwählenden Glaserzeug-
nisses betrifft. Der Nutzungsgrad
spielt somit eine immer bestim-
mendere Rolle.

Großflächige Verglasungen im Innen-
oder Außenanwendungsbereich nah-
men in den letzten Jahren an Bedeu-
tung zu, was insbesondere den Über-
kopf- und Fassadenbereich betrifft.
Vorgespannte Gläser, nicht vorge-
spannte Gläser, Verbund- und Ver-
bund-Sicherheitsgläser, Gußgläser mit
und ohne Drahtnetzeinlage, licht-
durchlässige Kunststoffplatten, Split-
terschutzfolien oder gesondert ange-
paßte Schutzvorrichtungen sind ent-
sprechend dem Einsatzort und An-
wendungsfall zuzuordnen und
entsprechend der auftreffenden Last
oder Lasten zu dimensionieren.
Flächenlasten in Form von Windla-
sten oder Punktlasten als weiche oder
harte Stoßkörper mit den unterschied-
lichsten Auftreffenergien wirken ein.
Es sollte nicht erst bei der Bauabnah-
me darüber diskutiert werden, ob das

ausgewählte Glaserzeugnis und die
Glasdicke ausreichend stand- und ver-
kehrssicher ist, um beispielsweise Per-
sonen bei bestimmten Laufgeschwin-
digkeiten aufzunehmen, und anschlie-
ßend soll hierüber der Prüfnachweis
erbracht werden.

Der Bundesverband der Unfallkassen
e. V., München, hat in seiner Fach-
gruppe Bildungswesen – Sachgebiet
„Bau und Einrichtung“ – die in Fach-
kreisen bekannte Broschüre „Mehr
Sicherheit bei Glasbruch“, Ausgabe
1994, vollständig überarbeitet und mit
Ausgabedatum April 1998 veröffent-
licht, so daß nun der neue Inhalt

nachgelesen werden kann. Im Vorder-
grund stand dabei das Sicherheits-
thema „Verletzungen bei Glasbruch“,
das einen hohen Stellenwert überall
dort hat, wo Personen, vor allem Kin-
der, Schüler und Sportler, auf vergla-
ste Wände, Wandteile oder Türen tref-
fen können. Ursachen sind beispiels-
weise das Stolpern, das Dagegenstoßen,
Unachtsamkeiten, unzureichende
Beleuchtung oder Paniksituationen.

Die überarbeitete Broschüre ist von
interessierten Kreisen durch den zu-
ständigen Unfallversicherungsträger
zu beziehen (Adressen siehe Kasten
auf Seite 40).

Einsatz von Glaserzeugnissen – Überarbeitete Sicherheitsbroschüre

Mehr Sicherheit bei Glasbruch
Eberhard Achenbach

Eingangsanlage
einer Schule mit
Glasflächen, die
von außen von Per-
sonen berührt wer-
den können

Glasflächen, die in
Verkehrsbereichen
liegen und dement-
sprechend Perso-
nenlasten aufzu-
nehmen haben
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Die Broschüre geht anfänglich auf
die wesentlichen Prüfkriterien ein,
nach denen ein ausgewähltes Glas-
erzeugnis unter Berücksichtigung der
Einbaubedingungen geprüft werden
kann, um die vorhersehbaren und kal-
kulierbaren Praxisfälle und -bedin-
gungen zu erfüllen. Kriterien zum
Schutz vor Schnitt- und Stichverlet-
zungen wurden über die Prüfnorm
DIN EN 12 600 bzw. nach DIN 52 337
„Pendelschlagversuch mit weichem
Stoßkörper“ vorgegeben. Dies bedeutet
im Klartext, daß man eine auftreffen-
de Personenlast entsprechend des
Nutzungsfalles einzuplanen hat. Lauf-
geschwindigkeit von 9, 14 und 18
km/h werden in der Prüfnorm 52 337

allgemein genannt, sind aber geson-
dert festzulegen.

Die zwischenzeitlich veröffentlichte
DIN EN 12 600 gibt eine Einteilung
für das Bruchverhalten beschädigter
Werkstoffe vor:

Klasseneinteilung für unterschiedliche
Leistungsvermögen

Typ A:
– zahlreiche Risse entstehen, mit vie-
len einzelnen, auch großen Bruch-
stücken mit scharfen Kanten (z. B.
Floatglas)

Typ B:
– zahlreiche Risse entstehen, die
Bruchstücke werden aber zusammen-
gehalten und zerfallen nicht (z. B.
Verbund-Sicherheitsglas)

Typ C:
– ein Zerfall findet statt mit einer
großen Zahl kleiner, relativ harmloser
Bruchstücke (z. B. Einscheiben-Sicher-
heitsglas)

Neuer Begriff Bruchhemmung
Auch wird in diesem Abschnitt der
Begriff „Bruchhemmung“, der sicher-
lich für viele Planer und Verglasungs-
betriebe neu ist, definiert. Danach gel-
ten Werkstoffe für Verglasungen und
lichtdurchlässige Flächen allgemein
als bruchhemmend, wenn bei Stoß-
und Biegebeanspruchung keine

scharfkantigen oder spitzen Teile her-
ausfallen.

Die Ballwurfsicherheit wird, wie be-
reits in der Vergangenheit, über die
DIN 18 032 definiert, wobei nach un-
eingeschränkt und eingeschränkt ball-
wurfsicher unterschieden wird.

Den Schwerpunkt dieser Broschüre
bildet der Abschnitt 3 „Glasarten“, in
dem die verschiedenen Glaserzeugnis-
se:
● Fenster- und Spiegelglas (Floatglas),
● Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG),
● Verbund-Sicherheitsglas,
● Drahtglas,
● Profilbauglas,
● Glassteine,

aufgelistet und ausführlich hinsicht-
lich ihrer Eigenschaften beschrieben
werden.

Es sind dabei jedoch die Aussagen
zu beachten, die in Verbindung mit
den Einbaubedingungen und der Nut-
zung der Glasfläche vorgegeben wer-
den. So heißt es beispielsweise bei
dem Einsatz von Drahtgläsern, daß
diese Erzeugnisse in Verkehrsberei-
chen (bis 2 m über der Standfläche)
dem direkten Zugang zu entziehen
sind. Dies gilt auch für den Einsatz
von nicht vorgespannten Floatgläsern.

Bedeutung für die Praxis
Doch was bedeutet eine solche For-
mulierung? Beispielsweise, daß der
Zugang von Glasflächen bis 2 m Höhe

Verkehrsflächen,
die für Personen
zugänglich sind

Innenglasflächen, die zwar über eine
ausreichend breite Fensterbank geschützt
werden, jedoch wurde die Mindesthöhe
nicht eingehalten

Verkehrsflächen, die durch eine
Bepflanzung vor auftreffenden Personen
geschützt werden
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in Schulen erschwert wird, z. B.
durch:
● 1 m hohe Geländer, die mindestens
20 cm vor der Verglasung angebracht
sind,
● Verglasungen hinter bepflanzten
Schutzzonen,
● in einer Mindesthöhe von 80 cm
mindestens 20 cm breite Fensterbänke,
● Anordnung von Glasschränken in
Nebenräumen.

In Kindertagesstätten bzw. Kinder-
gärten sind die Verglasungen durch
Fensterbänke, Schränke, Gitter und im
Außenbereich durch eine bepflanzte
Schutzzone dem Zugang der Kinder
zu entziehen. Diese zusätzlichen
Schutzvorrichtungen sind also in
Schulen und Kindertagesstätten bzw.
Kindergärten immer dann vorzusehen,
wenn nicht das Glaserzeugnis ausrei-
chende Sicherheit bietet, wie dies zum
Beispiel die bei ESG und VSG anzu-
nehmen ist. Hier kann auf Vorrich-
tungen oder Bepflanzungen verzichtet
werden, wenn über die Einbaubedin-
gungen der Nachweis der Lastaufnah-
men erfolgt ist und außerdem das
Verletzungsrisiko bei einem anzuneh-
menden Bruchfall abgewägt worden
ist.

Im Abschnitt 3 wird auch das Pro-
filbauglas erwähnt, jedoch ist hierbei
auch die Glasfläche über eine Schutz-
vorrichtung dem direkten Zugang zu

entziehen (bis 2 m über der Stand-
fläche). Glassteine zählen dagegen zu
den bruchhemmenden Werkstoffen
und können ohne zusätzliche Schutz-
vorrichtungen in Schulen und Kinder-
tagesstätten sowie Kindergärten einge-
setzt werden. In der Regel erfüllen sie
die Anforderungen des weichen Pen-
delschlagversuchs.

Der Abschnitt 3 wird ergänzt durch
lichtdurchlässige Kunststoffe und den
Einsatz von Splitterschutzfolie, wobei
aber grundsätzlich der Nachweis der
punktuellen Lasteinwirkung und Last-
aufnahme gilt. Es dürfen nur Splitter-
schutzfolien verwendet werden, die
nach DIN 52 337 bzw. DIN EN 12 600
geprüft sind.

Regelwerk

Auch eine bunte
Gestaltung kann

das Wohlbefinden
anregen, aber auf

Stolperstellen ist zu
achten

Bilder: Achenbach
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Spezielle Anwendungsbereiche, wie
zum Beispiel die Brandschutzvergla-
sung, die Rauchschutztüren, die Um-
wehrung oder die Überkopfverglasung,
aber auch die begehbaren Verglasungen
sowie die Bildverglasung und die Spiegel
werden allgemein aufgeführt. Dies ist
darauf zurückzuführen, weil die Unfall-
versicherungsträger diese Gebäudezonen
als Gefährdungsbereich für Personen,
die mit Glasflächen in Berührung kom-
men können, definiert haben. Grund-
legende Gesetze und Verordnungen
sind daher ebenso zu beachten, wie
entsprechende Unfallverhütungsvor-
schriften und Sicherheitsrichtlinien.

Hilfreicher Leitfaden
Der Umfang der Vorschriften und
Verordnungen sowie der Technischen
Regeln, beispielsweise für die Über-
kopfverglasung oder Vertikalvergla-
sung, sowie der Absturzsicherung hat
sich somit erweitert. Für den Anwen-

der und Planer heißt dies, auf noch
mehr zusätzliche Bestimmungen und
deren Inhalte zu achten. Diese Ent-
wicklung hat mit dem europäischen
Regelungsgedanken wenig zu tun,
denn es handelt sich hierbei um rein
klassische Sicherheitsgedanken und
Sicherheitsdefinitionen.

Leider geht auch diese Sicherheits-
broschüre nicht auf das Glaserzeugnis
„Teilvorgespanntes Glas“ (TVG) ein.
Doch die Antwort ist einfach, aber
nicht immer nachvollziehbar: Wenn
es keine Stoffnorm über das Glas-
erzeugnis gibt, ist das Glaserzeugnis
nicht zu bestimmen.

Zwischenzeitlich wird aber auf der
europäischen Ebene an der Stoffnorm
gearbeitet und es ist abzusehen, daß
bald auch dieses Glaserzeugnis fester
Bestandteil wird bei der Anwendung
im sicherheitsrelevanten Bereich.

In der Zukunft wird auch diese Un-
terlage mit dazu beitragen, bereits bei
Planungsgesprächen die Fragen der

Sicherheit und der zum Einsatz kom-
menden Glaserzeugnisse zu klären.
Hierzu ist der verglasende und bera-
tende Betrieb gefordert, auf die Eigen-
schaften und Einsatzmöglichkeiten der
unterschiedlichsten Glaserzeugnisse
und mögliche Schutzvorkehrungen
hinzuweisen. Daher wird diese interes-
sante Sicherheitsbroschüre dem inter-
essierten Leser empfohlen.

Glas in der Architektur und im In-
nenausbau ist ästhetisch schön und
zweckmäßig, nur sollte man nicht un-
ter dem Vorwand der „Gefährlichkeit“
einen Werkstoff in Frage stellen, wo
sich doch Glaserzeugnisse hinsichtlich
ihres Bruchverhaltens stetig weiterent-
wickelt haben und ein hohes Maß an
Sicherheit bieten.

Die Broschüre „Mehr Sicherheit bei
Glasbruch“, Ausgabe April 1998, Be-
stell-Nr. GUV 56.3 trägt mit dazu bei,
sich im Wirrwarr der Bestimmungen
und der Definitionen besser zurecht
zu finden. ❏


